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Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- 18.03.2021 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 131/2021-SBB 

    Stand 19.02.2021 

 
Betreff 
 

2. Änderung zur Satzung über die Erhebung von Kanalanschluss-Beiträgen, 
Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstückanschlüsse vom 
10.04.2017 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Verwaltungsrat beschließt folgende  
 
2. Satzung vom ...... 2021 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Kanalan-
schluss-Beiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 
vom 10.04.2017 
 
Aufgrund 
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), Artikel 
3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in der jeweils geltenden 
Fassung,  

- der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029), in der jeweils gelten-
den Fassung,  

- des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 376) in der jeweils geltenden Fassung sowie  

- des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 
08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 341) in der jeweils geltenden Fassung,  

 
hat der Verwaltungsrat des Stadtbetrieb Bornheim AöR in seiner Sitzung am  18.03.2021 die 
folgende 2. Satzung vom …... 2021 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Ka-
nalanschluss-Beiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 
vom 10.04.2017 beschlossen: 
 
Artikel I 
 
Der bisherige § 5 Abs. 5 der Satzung wird durch folgende Regelung ersetzt: 
 
5. Niederschlagswassernutzungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind Anlagen, bei de-

nen mittels einer Zisterne Niederschlagswasser gesammelt und dieses dann als 
Brauchwasser zum Betrieb von Toilettenanlagen und/oder Waschmaschinen auf dem 
Grundstück verwendet wird. Solche Anlagen sind gemäß § 11 der Entwässerungssat-
zung anzeigepflichtig. Der Grundstückseigentümer hat vor Baubeginn Unterlagen über 
Art, Volumina und ggf. Drosselabfluss der Zisterne vorzulegen.  
Für die Flächen, die an eine Niederschlagswassernutzungsanlage angeschlossen sind, 
gilt Folgendes:  

  
5.1 Wenn die Einleitung des nicht als Brauchwasser verwendeten Nieder-schlagswassers in 

die öffentliche Abwasseranlage vollständig ausgeschlossen ist (kein Überlauf in Kanal 
zulässig) und die durch geeichten Wassermesser nachgewiesene Brauchwassermenge 
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der Berechnung der Abwassergebühr für Schmutzwasser zugrunde gelegt wird, dann 
wird die angeschlossene Fläche bei der Berechnung der Niederschlags-  wassergebüh-
ren nicht berücksichtigt.  

  
5.2 Bei Niederschlagswassernutzungsanlagen, deren Zisterne indessen über einen Überlauf 

in den Kanal verfügt, wird die angeschlossene Fläche zu Niederschlagswassergebühren 
herangezogen, jedoch auf Antrag des Grundstückseigentümers bei der Berechnung wie 
folgt gemindert:  

  
a) Wird die Zisterne als Retentionszisterne (bestehend aus Retentions- und Nutzvolumen) 

mit einem nachweislichen Retentionsvolumen von mind. 25 l pro m² angeschlossene 
Fläche, mind. jedoch 3 m³ und einem Drosselabfluss von max. 0,002 l/m²*s betrieben, 
erfolgt eine Flächenreduzierung um 75 %.   

b) Unterschreitet die Retentionszisterne das in Ziffer 2 a) genannte Retentionsvolumen 
und/oder überschreitet die Retentionszisterne den in Ziffer 2 a) genannten Drosselab-
fluss, erfolgt eine Flächenreduzierung um 50 %.  

c) Bei Zisternen ohne Retentionsvolumen erfolgt eine Flächenreduzierung um 25%.  
  
5.3 Wird das Nutzvolumen einer Retentionszisterne gemäß Ziffer 5.2 a) nicht als Brauch-

wasser zum Betrieb von Toilettenanlagen und/oder Waschmaschinen auf dem Grund-
stück eingesetzt, aber zur Gartenbewässerung verwendet, reduziert sich die ange-
schlossene Fläche auf Antrag des Grundstückseigentümers um 50 %. Bei allen sonsti-
gen Anlagen/Einrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Niederschlagswasser, 
deren Nutzvolumen z.B. lediglich der Gartenbewässerung dient und mit einem Überlauf 
an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind, erfolgt keine Flächenreduzie-
rung. 

 
5.4  Wird das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser mit der hierfür erforder-

lichen wasserrechtlichen Erlaubnis oder einer Befreiung von der Überlassungspflicht 
über einen Überlauf der Retentionszisterne nachweislich in eine Rigole eingeleitet wird 
die angeschlossene Fläche bei der Berechnung der Niederschlagswassergebühren 
nicht berücksichtigt. 

 
Artikel II  
 
In-Kraft-Treten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Sachverhalt 
 
Regenwasser ist ein wichtiger Teil im Wasserkreislauf. Es füllt Gewässer auf und trägt so zu 
ihrem Erhalt bei. Ein nachhaltiger Umgang mit Regenwasser in Siedlungen hilft Mensch und 
Umwelt. 
Das Gießen von Pflanzen, Bäumen, Obst und Gemüse in Haus und Garten ist die einfachste 
und sinnvollste Nutzung von Regenwasser. Um Regenwasser für den Garten nutzen zu kön-
nen, kann das vom Dach abfließende Regenwasser in eine Regentonne oder eine Zisterne 
geleitet werden. 
 
Regenwasser kann auch im Haushalt genutzt werden. Die Techniken und Produkte zur Nut-
zung von Regenwasser im Haushalt sind ausgereift. Ein technisches Regelwerk steht zur 
Verfügung. Insbesondere müssen laut Trinkwasserverordnung (§ 17) sichergestellt werden, 
dass eine Sicherungseinrichtung vorhanden ist. Diese soll verhindern, dass sich das Regen-
wasser mit dem Trinkwasser vermischt. Vorschriftsmäßig installierte, betriebene, regelmäßig 
gewartete und hygienisch überprüfte Regenwassernutzungsanlagen - also solche, die nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik geplant, erbaut und betrieben werden - soll-
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ten auch nach mehrjähriger Betriebszeit hygienisch nicht zu beanstanden sein. 
Auch die Nutzung von Regenwasser für die Toilettenspülung ist ohne weitere Maßnahmen 
hygienisch unbedenklich. 
 
Die Anschaffungs- und Wartungskosten einer Regenwassernutzungsanlage sind - bei kor-
rekter Installation und Handhabung - allerdings vergleichsweise hoch: 
 Die Baukosten für Speicher, Rohrleitungen, Filter und Pumpen liegen bei circa 2.500 bis 

5.000 Euro – je nach Eigenleistungsanteil und Größe des Speichers. 
 Ein Vier-Personen-Haushalt kann pro Jahr circa 40 Kubikmeter Trinkwasser durch Re-

genwassernutzung ersetzen (bzw. 60 m3, wenn auch Wäsche gewaschen wird). Dies 
spart rund 160-200 Euro pro Jahr. 

 Bei Wartung durch eine Firma müssen zusätzlich circa 100 Euro pro Jahr Wartungskos-
ten bereitgestellt werden. Bei Regenwassernutzung zur Verwendung im Haushalt kom-
men weitere Kosten für zusätzliche Wasseruhren und deren Eichung hinzu. 
Die Amortisationszeiten liegen dadurch deutlich über zehn Jahren. 
(Quelle: Bundesumweltamt) 

 
Demgegenüber steht, dass auch in unseren Regionen - nicht zuletzt durch den Klimawandel 
-  das Trinkwasser eine wichtige Ressource ist, mit der es sparsam umzugehen gilt. Die letz-
ten Sommer haben dies deutlich gezeigt. 
 
Der Bürgermeister hat daher die Anregung aus der Bürgerschaft aufgenommen, durch eine 
Senkung der Niederschlagswassergebühr einen finanziellen Anreiz zur Errichtung von Re-
genwasserzisternen zu schaffen und damit die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbe-
wässerung und zur Verwendung im Haushalt zu fördern. 
 
Zur Umsetzung schlägt der Vorstand vor, die bisherige Satzung um die im Beschlussentwurf 
aufgeführten Ermäßigungstatbestände zu erweitern. 
Diese Regelungen gibt es auch schon in anderen Städten und Gemeinde; der vorgeschlage-
ne Text entspricht den Regelungen in der Gemeinde Alfter. 
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